
RUSSISCHE FÖDERATION 

Verfassungsgericht 

 Rentenrecht 

In einer Sammelklage von Bürgern wurde 
die Verfassungsmäßigkeit von Renten-
bestimmungen angegriffen (§ 2 Nr. 3 des 
Föderalen Gesetzes Nr. „Über Änderungen 
des Kapitels 24 Steuergesetzbuch Teil II, 
des Föderalen Gesetzes „Über die Renten-
pflichtversicherung in der RF“ und die 
Aufhebung einzelner Bestimmungen von 
Gesetzgebungsakten sowie der §§ 22 und 
23 des Föderalen Gesetzes „Über die Ren-
tenpflichtversicherung in der Russischen 
Föderation“). Das Gericht wies die Klage 
der Bürger Katanjan, Revenko und Slobod-
janjuk durch Urteil Nr. 14-P vom 25. 
Dezember 2007 zurück

1
.

Der Kläger Katanjan
2
 hatte die neue ge-

setzliche Regelung, der zufolge Personen, 
die vor 1967 geboren sind, vom kapitalge-
deckten Teil der Rentenversorgung ausge-
schlossen werden, als verfassungswidrig 
gerügt. Aus den Verhandlungen vor Ge-
richt ging hervor, dass hiervon etwa 29 
Millionen russischer Versicherter betroffen 
sind

3
. Das Gericht erklärte die Regelung, 

wonach der gesamte Betrag der von den 
Versicherungsnehmern (Arbeitgebern) für 
versicherte Personen – Männer der Ge-
burtsjahrgänge 1953-1966 und Frauen der 
Jahrgänge 1957-1966 – zur Finanzierung 
des Versicherungsteils der Sozialrenten an 
den Haushalt der Rentenversicherung zu 
überweisen ist, als nicht im Widerspruch 

1
 Rossijskaja gazeta vom 12.1.2008. 

2
 Das Gericht, dessen Internetpräsenz eher dürf-

tig erscheint, hatte bemerkenswerterweise den 
Hinweis platziert, dass die Klageschrift des Be-
schwerdeführers auf dessen persönlicher Website 
(http://www.katanian.narod.ru) eingesehen werden 
könne. 

3
 Vedomosti Nr. 192 vom19.10.2007. 

zur Verfassung stehend. Der föderale Ge-
setzgeber wurde allerdings beauftragt, die 
Bedingungen und das Verfahren der Teil-
nahme der versicherten Personen der ge-
nannten Jahrgänge an der Bildung ihrer 
Rentenersparnisse zu konkretisieren.  

 Zulässigkeit von Anträgen 

Durch Beschluss Nr. 829-O-P vom 4. 
Dezember 2008

4
 stellte das Verfassungsge-

richt das auf die Beschwerde des Verwal-
tungschefs des im Gebiet Tschita gelege-
nen Landbezirks Tschita gegen einzelne 
Bestimmungen des Staatsorganisations-
rechts eingeleitete Verfahren ein. Ange-
griffen wurden Regelungen eines Ände-
rungsgesetzes, das im Zusammenhang mit 
der Änderung des Gesetzes „Über die all-
gemeinen Grundsätze der Organisation der 
gesetzgebenden (Repräsentativ-) und Voll-
zugsorgane der Staatsgewalt der Subjekte 
der RF“ und „Über die allgemeinen 
Grundsätze der Organisation der örtlichen 
Selbstverwaltung in der RF“ verabschiedet 
worden war. Konkret ging es um die Mo-
dalitäten der Übertragung föderalen Eigen-
tums in kommunales Eigentum. Das Ge-
richt verneinte das Rechtsschutzbedürfnis 
und lehnte eine Entscheidung in der Sache 
ab. Da der Gegenstand der Beschwerde 
durch vorangegangene Entscheidungen 
hinreichend verbindlich geklärt sei, sei 
eine erneute Interpretation der Bestimmun-
gen nicht zulässig. 

 Verweigerung des passiven Wahl-
rechts von Doppelstaatlern 

Durch Beschluss Nr. 797-O-O vom 4. De-
zember 2007

5
 wies das Verfassungsgericht 

die Beschwerde des Bürgers Kara-Murza
gegen § 4 Nr. 31 des Föderalen Gesetzes 
„Über die Grundgarantien des Wahlrechts 
und des Rechts der Bürger der Russischen 
Föderation auf Teilnahme an einem Refe-

4
 SZ RF 2008, Nr. 2, Pos. 129, Rossijskaja ga-

zeta vom 16.1.2008. 
5
 SZ RF 2008, Nr. 2, Pos. 6533; Rossijskaja 

gazeta vom 26.12.2008. 
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rendum“ als unzulässig zurück. Der Be-
schwerdeführer erachtete die Bestimmung, 
wonach Bürger der Russischen Föderation, 
die noch eine weitere Staatsangehörigkeit 
besitzen oder eine Daueraufenthaltserlaub-
nis in einem anderen Staat besitzen, kein 
passives Wahlrecht besitzen, für verfas-
sungswidrig. Er war auf gerichtlichen Be-
schluss unter Hinweis auf die britische 
Staatsangehörigkeit, die er neben der russi-
schen besaß, aus der Kandidatenliste der 
„Union rechter Kräfte“ für die Wahlen zur 
Moskauer Gebietsduma gestrichen wor-
den. Das Verfassungsgericht war der Auf-
fassung, dass die Klage nicht den Bestim-
mungen des Gesetzes „Über das Verfas-
sungsgericht“ entspreche, so dass die Be-
schwerde unzulässig sei.  

 Ausschluss der Kassation gegen erstin-
stanzliche Entscheidungen des Obers-
ten Wirtschaftsgerichts 

Mehrere Unternehmen waren vor dem 
Obersten Wirtschaftsgericht mit ihren Nor-
menkontrollanträgen gegen Rechtsvor-
schriften der föderalen Exekutive, die in 
die Zuständigkeit des Obersten Wirt-
schaftsgerichts als Gericht erster Instanz 
fallen, gescheitert. Die Klagen wurden als 
unzulässig oder unbegründet abgewiesen, 
Aufsichtsbeschwerden gegen die rechts-
kräftigen Urteile zum Präsidium des O-
bersten Wirtschaftsgerichts nicht zugelas-
sen. Die Beschwerden der Unternehmen 
richteten sich nun gegen §§ 9 und 10 Nr. 1 
des Föderalen Verfassungsgesetzes „Über 
die Wirtschaftsgerichte in der Russischen 
Föderation“ sowie eine Reihe von Bestim-
mungen des Wirtschaftsprozessgesetz-
buchs. Ein Verstoß gegen das in der Ver-
fassung garantierte Recht auf gerichtlichen 
Rechtsschutz wurde jedoch vom Verfas-
sungsgericht verneint. Die Verfassung ver-
lange ausdrücklich die Überprüfung im 
Rechtsmittelverfahren nur im Fall eines 
Strafurteils. Auf der anderen Seite erkenne 
die Verfassung auch gerichtliche Instanzen 
an, deren Entscheidungen im russischen 
Rechtssystem nicht angefochten werden 
könnten, was nicht im Widerspruch zur 
Verfassungspflicht des Staates, jedem den 

Zugang zur Rechtsprechung, einschließ-
lich zur Korrektur gerichtlicher Fehler, 
stehe. Die Verfassung beinhalte nicht das 
Verfahren der gerichtlichen Überprüfung 
von Gerichtsentscheidungen auf Be-
schwerde interessierter Personen. Dieses 
Verfahren werde vielmehr vom föderalen 
Gesetzgeber bestimmt. Zudem sei eine 
Überprüfung im Aufsichtsverfahren 
grundsätzlich möglich, auch wenn diese an 
bestimmten Voraussetzungen geknüpft 
werde.

 Anhängige Verfahren 

Anhängig sind gegenwärtig Verfahren, de-
ren Gegenstand die Verfassungsmäßigkeit 
von Vorschriften des Richterstatusgeset-
zes, der Gesetze über die Richterselbstver-
waltung und die Richterqualifikations-
kollegien ist. Gegenstand der Sitzung am 
31. Januar 2008 ist die Beschwerde des 
Bundes rechter Kräfte (SPS) gegen § 38 
Nr. 25 Buchstabe l) des Föderalen Geset-
zes „Über die Grundgarantien des Wahl-
rechts und des Rechts der Bürger auf Teil-
nahme am Referendum“ und des § 41 Abs. 
9 Nr. 10 des Gesetzes des Gebiets Vologda 
„Über die Wahl der Abgeordneten der 
Gesetzgebenden Versammlung des Ge-
biets Vologda“. Die Beschwerdeführer 
sind der Auffassung, dass die Streichung 
des SPS in der Wahlliste, nachdem zwei 
Kandidaten ausgefallen waren, der Verfas-
sung widerspricht. 

 Umzug des Verfassungsgerichts nach 
St. Petersburg 

Nach der Abnahme des neuen Gebäude-
komplexes für das Verfassungsgericht in 
St. Petersburg hat Staatspräsident Putin 
per Erlass Nr. 1740 vom 23. Dezember 
2007

6
 „in Abstimmung mit dem Verfas-

sungsgericht“ festgelegt, dass das Verfas-
sungsgericht seine Tätigkeit am neuen 
Dienstort am 21. Mai 2008 aufnehmen, der 
Umzug von Moskau nach St. Petersburg 
im Zeitraum 1. Februar bis 20. Mai statt-
finden, eine ständige Repräsentanz in 

6
 SZ RF 2008, Nr. 53, Pos. 6547. 
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Moskau unter der bisherigen Anschrift des 
Gerichts eingerichtet und der Stellenplan 
vom Gericht eigenständig im Rahmen der 
ihm aus dem Staatshaushalt zur Verfügung 
gestellten Mittel festgelegt wird. 

Wolfgang Göckeritz 

UKRAINE 

Bildung des Verfassungsrats 

Präsident Juš enko verfügte durch Erlass 
Nr.1294/2007 vom 27. Dezember 2007 die 
Bildung des von ihm seit längerem propa-
gierten Verfassungsrates zur Ausarbeitung 
des Entwurfs einer neuen Verfassung – ein 
Vorhaben, das von ihm in Berlin Anfang 
Februar 2007 auf einer von der DGO orga-
nisierten Vortragsveranstaltung angekün-
digt worden war

7
. Die Mitglieder dieses 

Gremiums unter Führung des Präsidenten 
sollen nicht nur von den in der Obersten 
Rada vertretenen Parteien, sondern auch 
von den regionalen Vertretungskörper-
schaften, dem Obersten Rat der Krim, den 
Gebietsräten, den Stadträten von Kiew und 
Sevastopol sowie von der Nationalen Aka-
demie der Wissenschaften und von landes-
weiten Bürgerverbänden bis zum 15. Janu-
ar 2008 vorgeschlagen werden. Das vom 
Verfassungsrat ausgearbeitete neue Kon-
zept soll öffentlich diskutiert werden. Ob 
die Verfassung – so wie früher geäußert – 
einem Referendum unterbreitet werden 
soll, ist nach dem Erlass und der zugleich 
bestätigten Geschäftsordnung offen. Die 
Ordnung sieht als eine Hauptaufgabe des 
Rats Maßnahmen zur Begutachtung der 
Verfassungsvorlage durch die Venedig-
Kommission und andere internationale 
Organisationen vor. Der Rat soll öffentlich 
und transparent arbeiten. Sitzungen finden 
bei Bedarf, jedoch mindestens einmal in 
zwei Monaten statt. Materialien und Be-
schlüsse sollen auf der Website des Präsi-
denten veröffentlicht werden. 

7
 Siehe Osteuropa-Recht 2007, Nr. 1-2, S. 121. 

Verfassungsgericht 

 Entlassung von Regierungsmitgliedern 

In seiner Entscheidung Nr. 12-rp vom 11. 
Dezember 2007 hat das Gericht auf Antrag 
von 46 Abgeordneten Verfassungsbestim-
mungen ausgelegt (Art. 12 Abs. 1 Nr. 12 
in Verbindung mit Art. 114 Abs. 4, 115 
Abs. 2 und 3), die die Entlassung von Mit-
gliedern des Ministerkabinetts zum Gegen-
stand haben. Nach Auffassung des Ge-
richts kann die Oberste Rada den Premier-
minister, den Verteidigungs- und den 
Außenminister auch ohne formellen An-
trag des Präsidenten entlassen. Zur Aus-
legung der übrigen  im Antrag genannten 
Fragen erklärte sich das Gericht hingegen 
gemäß § 45 Nr. 3 Verfassungsgerichts-
gesetz für nicht zuständig. Dies gilt für die 
Fragen, ob zur Entlassung der übrigen 
Kabinettsmitglieder ein Vorschlag des 
Premierministers notwendig ist, ob die 
Entlassung des Premierministers zum 
Rücktritt des gesamten Ministerkabinetts 
führt und wie die Entlassung der Mitglie-
der des Ministerkabinetts zu erfolgen hat. 

 Untertitel bei nichtukrainischen Fil-
men

Ein anderes Auslegungsverfahren betraf 
ein einfaches Gesetz. 60 Abgeordnete der 
Obersten Duma begehrten die Auslegung 
des § 14 des Gesetzes „Über die Kinema-
tografie“, der das Verfahren der Verbrei-
tung und Vorführung ausländischer Filme 
in der Ukraine regelt. Laut Urteil Nr. 13-rp 
vom 20. Dezember 2007 ist diese Bestim-
mung so zu verstehen, dass ausländische 
Filme in der Ukraine nicht verliehen und 
vorgeführt werden dürfen, wenn sie nicht 
vorher in die Amtssprache Ukrainisch 
synchronisiert oder untertitelt wurden. Die 
zentrale Filmbehörde ist nicht berechtigt, 
gegenüber den Filmverleihern hiervon eine 
Ausnahme zu machen. 

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2008-1-114 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 13:06:06. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2008-1-114


Aus Justiz und Rechtsprechung in Osteuropa 117

 Lebensversicherung von Staatsanwäl-
ten

Schon zuvor hatte das Verfassungsgericht 
mit Entscheidung Nr. 10-rp vom 25. Okto-
ber auf Antrag eines Bürgers im formellen 
Auslegungsverfahren seine Auffassung zu 
§ 50 Abs. 4 des Gesetzes „Über die Staats-
anwaltschaft“ im Hinblick auf dessen An-
wendbarkeit auf Militärstaatsanwaltschaf-
ten dargelegt. Der Antragsteller hatte sei-
nen Antrag damit begründet, dass ukraini-
sche Gerichte bei der Entscheidung über 
Ansprüche der Betroffenen aus Lebensver-
sicherungen gegenüber der Nationalen 
Versicherungsgesellschaft „Oranta“ diese 
Bestimmung unterschiedlich auslegen. 
Laut Verfassungsgericht garantiert der 
Staat Staatsanwälten die staatliche Lebens-
versicherung unabhängig vom besonderen 
Status bestimmter Kategorien von Mitar-
beitern der Staatsanwaltschaft. 

 Auslegung des Strafprozessgesetz-
buchs

Laut Urteil Nr. 11-rp vom 11. Dezember 
2007 empfiehlt das Verfassungsgericht 
dem Parlament auf den Antrag eines Bür-
gers auf Auslegung des Art. 383 Strafpro-
zessordnung, der nach Auffassung des 
Antragstellers vom Obersten Gericht im 
Rechtsmittelverfahren gegen Urteile örtli-
cher und Berufungsgerichte unterschied-
lich ausgelegt wird, die Strafprozessord-
nung eindeutiger zu formulieren. 

 Schiedsgerichte

Durch Urteil vom 10. Januar 2008 wurde 
der Normenkontrollantrag einer Gruppe 
von Parlamentariern, der sich gegen das 
Gesetz „Über die Schiedsgerichte“ richte-
te, zurückgewiesen. Die Norm wurde für 
verfassungsmäßig erachtet, da die Schieds-
gerichte nicht zum System der Gerichte 
der allgemeinen Gerichtsbarkeit gehörten, 
sondern nichtstaatliche unabhängige Orga-
ne zum Schutz materieller und immateriel-
ler Rechte im zivilrechtlichen und wirt-
schaftsrechtlichen Bereich seien. Zudem 
sei die Selbstverwaltung der Schiedsge-
richte nicht identisch mit der richterlichen 

Selbstverwaltung, denn bei den Schieds-
richtern handele es sich nicht um Berufs-
richter. Nach Meinung sachverständiger 
Medien ist damit der Konflikt mit dem 
Internationalen kommerziellen Arbitrage-
gericht bei der Handels- und Industriekam-
mer der Ukraine beigelegt, das versucht 
habe, das System der nichtstaatlichen 
gerichtlichen Beilegung zivilrechtlicher 
und wirtschaftlicher Streitigkeiten zu 
monopolisieren.

 Anhängige Verfahren 

Derzeit anhängige Verfahren haben das 
Wertpapierrecht sowie eine Reihe präsi-
dialer Erlasse zum Gegenstand, die den 
Nationalen Verteidigungs- und Sicher-
heitsrat betreffen. Die Verfahren wurden 
jeweils auf Antrag von Abgeordneten ein-
geleitet, die im Hinblick auf die Präsi-
dialerlasse die fehlende Gegenzeichnung 
durch den Premierminister bzw. die ver-
fassungswidrige Erweiterung der Mitglie-
der dieses Gremiums durch den Präsiden-
ten rügen. Weitere Normenkontrollanträge 
betreffen Bestimmungen des Gesetzbuchs 
über den Erdkörper (Kodeks o nedrach) 
und des Umweltschutzgesetzes. Nach Auf-
fassung der Antragsteller verstoßen die 
Bestimmungen, wonach u.a. auch aus-
ländischen juristischen und natürlichen 
Personen Erdkrustenabschnitte zur Nut-
zung zur Verfügung gestellt werden kön-
nen, gegen Art. 13 Verfassung, dem zu-
folge Grund und Boden, der Erdkörper, die 
Luft, Gewässer und andere natürliche Res-
sourcen Eigentum des ukrainischen Volkes 
seien. Die betreffenden Normen würden 
die Eigentumsrechte des Volkes verletzen 
und Bedingungen für die Beschränkung 
der Rechte der heutigen und zukünftiger 
Generationen sowie Gefahren für die 
nationale Sicherheit und staatliche Sou-
veränität der Ukraine schaffen.  

Wolfgang Göckeritz 

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2008-1-114 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 13:06:06. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2008-1-114


Aus Justiz und Rechtsprechung in Osteuropa118

UNGARN

Verfassungsgerichtsurteil 92/2007. (XI. 
22.) AB

8

: Verfassungswidrigkeit der 
Verordnungen von 1945/47 zur Aus-
siedlung der Deutschen 

Die Verordnungen von 1945 und 1947, die 
seinerzeit der Aussiedlung der Deutschen 
aus Ungarn als Rechtsgrundlage gedient 
haben, sind nach dem Verfassungsge-
richtsurteil 92/2007. (XI. 22.) AB

9
 im Zuge 

der Verfassungsänderungen 1989 ver-
fassungswidrig geworden. Mit der Ein-
führung des Rechtsstaats durch das Ver-
fassungsänderungsgesetz 1989:XXX sind 
die alten Rechtsgrundlagen in Wider-
spruch zur Verfassung geraten

10
. Sie ver-

letzen nicht nur die Rechtsstaatlichkeit, 
sondern in ihren Bestimmungen über das 
zurückgelassene Vermögen der Deutschen 
auch die Eigentumsgarantie in § 9 Abs. 1, 
§ 13 Verf. In einer parallelen Begründung 
weist Verfassungsrichter Bragyova auf die 
logische Unmöglichkeit dessen hin, dass 
1950 förmlich aufgehobene Verordnungen 
1989 in Widerspruch zur Verfassung gera-
ten können.

Der Aspekt der Verletzung der Eigen-
tumsgarantie spielt in der Argumentation 
der Mehrheit eine besondere Rolle, weil es 
als Verfassungsbeschwerde gegen ein 
Zivilurteil eingeleitet wurde. In dem Zivil-
verfahren hatten die Gerichte rechtskräftig 
auf den lastenfreien Übergang des bei der 
Flucht zurückgelassenen Eigentums (einer 
Immobilie) auf den Staat erkannt und 
spätere Verfügungen des Staates zuguns-
ten des seinerzeitigen Mieters als recht-
mäßig anerkannt. Hierbei hatten sie sich 
auf die vermögensrechtlichen Bestimmun-
gen der Vertreibungsverordnungen beru-
fen. Daher hatte ihrer Ansicht nach der 
Mieter in den 1970er Jahren das Eigentum 

8
 MK 2007, Nr. 159, v. 22.11.2007. 

9
 MK 2007, Nr. 159, v. 22.11.2007. 

10
 In seinem Sondervotum weist Verfassungs-

richter Bragyova darauf hin, dass es unmöglich sei, 
dass eine 1950 förmlich aufgehobene Verordnung 
1989 in Widerspruch zur Verfassung gerate. 

wirksam vom ungarischen Staat erwerben 
können. Das Verfassungsgericht erklärt 
diese Verordnungen nicht nur für verfas-
sungswidrig, sondern ordnet zugleich an, 
dass sie in dem – wieder aufzunehmenden 
– Zivilverfahren nicht angewandt werden 
dürfen. Was dies allerdings in den zivil-
rechtlichen Beziehungen zwischen den 
Erben der vertriebenen früheren Eigentü-
mer und demjenigen, der die Immobilie 
seinerzeit vom Staat erworben hat, bedeu-
tet, haben die Zivilgerichte zu klären. 
Auch an diesem Punkt hakt die parallele 
Begründung von Verfassungsrichter Bra-
gyova ein und weist auf die missliche Ver-
quickung von früherem Staatsunrecht und 
heutigen zivilrechtlichen Beziehungen 
eines sich rechtskonform verhaltenden 
Erwerbers hin. 

Die Beurteilung der Vertreibung der 
Deutschen als rechtsstaatswidrig ist in 
Ungarn nicht strittig und liegt auch der 
Wiedergutmachungsgesetzgebung zugrun-
de. Die Bedeutung des vorliegenden Ver-
fassungsgerichtsurteils liegt darin, dass 
nunmehr frühere Eigentumserwerbsvor-
gänge in neuem Licht gesehen werden 
müssen. Bisher waren die vertriebenen 
Deutschen – sofern sie die allgemeinen 
Voraussetzungen wie einen ungarischen 
Wohnsitz – erfüllten, lediglich für die 
Vertreibung und die Vermögensverluste 
entschädigt worden. 

Beschluss des Verfassungsgerichts vom 
95/2007. (XI. 22.) AB

11
: Rechtsschutz 

in Volksinitiativen und -abstimmun-
gen

Der Rechtsschutz in Volksinitiativen und -
abstimmungen entwickelt sich immer 
mehr zum täglichen Brot des ungarischen 
Verfassungsgerichts. Nunmehr muss das 
Gericht sich erneut mit der Zulässigkeit 
einer Volksinitiative beschäftigen, die per 
Referendum eine Erstreckung der ungari-
schen Staatsangehörigkeit auf die ungari-
schen Minderheiten im benachbarten Aus-
land erreichen will. Hierzu soll das Staats-

11
 MK 2007, Nr. 159, v. 22.11.2007. 
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angehörigkeitsrecht um eine Klausel er-
weitert werden, die diesen Personen den 
Erwerb der ungarischen Staatsangehörig-
keit auf Antrag auch dann gestattet, wenn 
sie keinen Wohnsitz in Ungarn nimmt. 
Eine Volksabstimmung mit wortgleich 
derselben Frage war am 5. Dezember 2004 
wegen zu geringer Teilnahme gescheitert. 
Jetzt versuchen die Initiatoren von damals, 
allen voran der Weltbund der Ungarn, er-
neut eine derartige gesetzliche Regelung 
gegen die Regierung, die dies nicht befür-
wortet, zu erzwingen. 

Der Landeswahlausschuss hat im Rah-
men seiner obligatorischen Vorab-Rechts-
kontrolle diesmal – unter Rückgriff auf die 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, 
die 2004 der Volksinitiative grünes Licht 
gegeben hatte – den Unterschriftensam-
melbogen sofort genehmigt. Über das hier-
gegen eingelegte Rechtsmittel befindet das 
Verfassungsgericht jetzt in seinem Be-
schluss 94/2007. (XI. 22.) AB

12
. Das Ge-

richt setzt das Verfahren aus, weil die 
Frage der Zulässigkeit einer erneuten 
Volksinitiative nach geltendem Gesetzes- 
und Verfassungsrecht nicht zu beantwor-
ten ist. Die zahlreichen Lücken im Recht 
der direkten Demokratie hatte das Gericht 
bereits im Mai 2007 in seinem Urteil 
27/2007. (V. 17.) AB

13
 moniert und dem 

Gesetzgeber aufgegeben, eine verfas-
sungskonform vollständige Regelung bis 
Ende 2007 zu erlassen. Erst wenn diese 
Regelung zur Verfügung steht, wird das 
Verfassungsgericht entscheiden können, 
ob eine wiederholte Volksinitiative nach 
einem ersten Scheitern überhaupt zulässig 
ist und wenn ja, nach Ablauf welcher 
Karenzzeit. Bis dahin setzt es das vorlie-
gende Verfahren aus. Politisch verschafft 
sich das Verfassungsgericht wieder etwas 
Luft, indem es vermeidet, in dem überaus 
politisierten und hoch emotionalisierten 
Streit um die Ferneinbürgerung ethnischer 
Ungarn, in dem zurzeit wieder einmal der 

12
 MK 2007, Nr. 159, v. 22.11.2007. 

13
 Siehe die Chronik der Rechtsentwicklung, 

OER 2007, S. 462. 

„Kulturkampf“ zwischen Modernisten und 
Traditionalisten gipfelt, Stellung zu bezie-
hen.

Genau so entscheidet das Verfassungs-
gericht in dem Beschluss 95/2007. (XI. 
22.) AB

14
. Hier geht es um eine Volksiniti-

ative zum Stopp der Krankenhausprivati-
sierung, die 2004 zusammen mit der zuvor 
geschilderten Initiative zum Staatsan-
gehörigkeitsrecht gescheitert war und nun 
zusammen mit dieser erneut versucht 
werden soll. Auch hier werden die Initiato-
ren in der Sache auf die Zeit nach der Neu-
regelung des Volksinitiativ- und Referen-
dumsrechts durch den Gesetzgeber ver-
wiesen. 

Verfassungsgerichtsurteil 100/2007. 
(XII.6.) AB

15

: Lücken des Gesetzes 
1998:III über die landesweite Volks-
abstimmung und Volksinitiative 

Die Lücken des Gesetzes 1998:III über die 
landesweite Volksabstimmung und Volks-
initiative waren auch Gegenstand des 
Verfassungsgerichtsurteils 100/2007. (XII. 
6.) AB

16
. Das Verfassungsgericht sah es als 

einen Verstoß gegen die Rechtssicherheit 
und damit gegen das Rechtsstaatsgebot    
(§ 2 Abs. 1 Verf.) an, dass das Gesetz 
nicht regelt, wie zu verfahren ist, wenn zu 
derselben Frage mehrere Volksinitiativen 
gestartet werden (konkurrierende Volksini-
tiativen). Klar ist nur, dass es in ein- und 
derselben Frage nicht mehrere Abstim-
mungen und Referenden geben kann, weil 
sonst die Gefahr besteht, dass das Volk 
einander widersprechende Entscheidungen 
trifft, die allesamt das Parlament binden. 
Nach Ansicht der Mehrheit ruft diese 
gesetzliche Lücke einen Verstoß gegen die 
Rechtssicherheit hervor; die parallele 
Begründung von Verfassungsrichter Bra-
gyova stützt sich auf eine Verletzung von  
§ 28/B Abs. 2 Verf., der die nähere Ausge-
staltung des Rechts der Volksinitiativen 

14
 MK 2007, Nr. 159, v. 22.11.2007. 

15
 MK 2007, Nr. 169, v. 6.12.2007. 

16
 MK 2007, Nr. 169, v. 6.12.2007. 

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2008-1-114 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 13:06:06. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2008-1-114


Aus Justiz und Rechtsprechung in Osteuropa120

und -abstimmungen auf das Gesetz ver-
weist.

Verfassungsgerichtsentscheidung 
330/D/2007. AB

17
 zum Persönlichkeits-

recht von Verdächtigen 

Nach Ansicht des Verfassungsgerichts in 
der Entscheidung 330/D/2007. AB

18
 ver-

stößt die Regelung, wonach der Name 
eines Verdächtigen, gegen den ermittelt 
wird, der Presse mitgeteilt werden darf, 
nicht gegen das Persönlichkeitsrecht des 
Betroffenen (§ 54 Verf.) und auch nicht 
gegen die Unschuldsvermutung (§ 57 Abs. 
2 Verf.). Im vorliegenden Fall hatte die 
Ermittlungsbehörde der Presse mitgeteilt, 
dass sie den späteren Kläger eines schwe-
ren Verbrechens verdächtige, und hierbei 
dessen vollen Namen genannt. Hiergegen 
hatte der Betroffene Zivilklage auf Scha-
densersatz erhoben, der vom Zivilgericht 
abgelehnt wurde. Das Zivilgericht berief 
sich auf die Verordnung des Justiz- und 
des Innenministers 10/1986. (IX. 1.) IM-
BM über die Unterrichtung in Straf- und 
Justizsachen, die nur bei minderjährigen 
Tätern eine Anonymisierung bei der Un-
terrichtung der Presse vorsehe. Gegen 
dieses Urteil legte der Kläger Verfas-
sungsbeschwerde ein und beantragte, die 
Verordnung für verfassungswidrig zu 
erklären

19
. Das lehnte das Verfassungsge-

richt ab, weil die Verordnung die Justiz 
nur zur Nennung des vollen Namens des 
Verdächtigen ermächtige, nicht aber zu der 
Aussage, er sei schuldig. Eine Verletzung 
der Unschuldsvermutung – die Grund-
rechtscharakter trägt – vermochte das Ge-
richt nicht zu erkennen. Auf die mögliche 
Verletzung des Persönlichkeitsrechts des-
sen, über den die Justizorgane Auskunft 
geben, geht das Verfassungsgericht nicht 
näher ein. 

17
 Nicht in MK veröffentlicht. 

18
 Nicht in MK veröffentlicht. 

19
 Da Ungarn nur die unechte Verfassungsbe-

schwerde kennt, kann der Beschwerdeführer nicht 
das Urteil selbst angreifen, sondern ist aus prozes-
sualen Gründen gezwungen, sich alleine gegen die 
zugrunde liegende Rechtsnorm zu wenden. 

Verfassungsgerichtsurteil 901/B/2006. 
AB

20

 zu Verfahrensmängeln im Ge-
setzgebungsverfahren 

Mit den Auswirkungen von Verfahrens-
mängeln im Gesetzgebungsverfahren auf 
die formelle Verfassungsmäßigkeit des so 
zu Stande gekommenen Gesetzes beschäf-
tigte sich das Verfassungsgericht in sei-
nem Urteil 901/B/2006. AB

21
. Der Be-

schwerdeführer hatte behauptet, der zu-
ständige Minister habe bei der Ausarbei-
tung der Gesetzesentwürfe zu dem neuen 
Gesellschafts- und Firmenrecht

22
 sowie zu 

weiteren Gesetzen die Bekanntmachung 
der Entwürfe auf der Webseite des Minis-
teriums versäumt. Eine Pflicht zur Veröf-
fentlichung schreiben §§ 9-10 Gesetz über 
die elektronische Informationsfreiheit

23

vor. Das Verfassungsgericht stellte sich 
auf den Standpunkt, dass die Verletzung 
einer rein gesetzlich angeordneten Verfah-
renspflicht nicht zu einer formellen Ver-
fassungswidrigkeit führen könne. Das sei 
nur durch die Verletzung einer in der 
Verfassung niedergelegten Verfahrensre-
gelung möglich.  

Herbert Küpper 

20
 Nicht in MK veröffentlicht. 

21
 Nicht in MK veröffentlicht. 

22
 Gesetz 2006:IV über die Wirtschaftsgesell-

schaften, Gesetz 2006:V über die Firmenöffent-
lichkeit, das gerichtliche Firmenverfahren und die 
Abwicklung, Gesetz 2006:X über die Genossen-
schaften und weitere Gesetze. 

23
 Gesetz 2005:XC über die elektronische Infor-

mationsfreiheit, Chronik der Rechtsentwicklung 
OER 2005, S. 522. 
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WEISSRUSSLAND

Rügen des Verfassungsgerichtspräsi-
denten

 Verbraucherschutz 

In dem auf der Website des Verfassungs-
gerichts

24
 veröffentlichten und in der Form 

eines Anschreibens abgefassten Beschlus-
ses Nr. P-225/2007 vom 14. Dezember 
2007 rügt Gerichtspräsident Vasilev unter 
Hinweis auf entsprechende Eingaben von 
Bürgern gegenüber dem ersten Stellvertre-
ter des Premierministers Semaško die nicht 
korrekte Gerichtspraxis im Fall der Be-
rechnung des Schadens bei Verstößen ge-
gen das Verbraucherrecht, sofern sich der 
Bürger durch eine Verbraucherzentrale 
vertreten lasse. Der Schadensbegriff im 
Sinne des Verbraucherschutzgesetzes vom 
9. Januar 2002 werde zu eng ausgelegt und 
nicht alle von den geschädigten Verbrau-
chern getätigten Aufwendungen für Leis-
tungen der Verbraucherzentralen nicht er-
stattet, während im Fall anwaltlicher Ver-
tretung alle Kosten, d.h. vor allem auch die 
Kosten der vorgerichtlichen Untersuchung, 
erstattet würden. Die Praxis der Gerichte, 
geschädigten Verbrauchern nur einen An-
spruch auf Erstattung der Gerichtskosten 
zuzugestehen, sei kein angemessener Ver-
braucherschutz und widerspreche den 
Rechtsvorschriften. 

 Amnestiegesetz  

In einem weiteren Beschluss (Nr. P-
222/2007 vom 26. September 2007) bean-
standet der Verfassungsgerichtspräsident 
gegenüber Generalstaatsanwalt Miklaševi
die Umsetzung des § 10 des Gesetzes vom 
5. Mai 2005 „Über die Amnestie in Ver-
bindung mit dem 60. Jahrestag des Sieges 
im Großen Vaterländischen Krieg 1941-
1945“. In einzelnen Fällen seien die durch 
Gesetz festgesetzten Fristen zu Ungunsten 
der Verurteilten ausgelegt worden.  

24
 http://ncpi.gov.by/ConstSud/rus.

 Arbeitsrecht 

In einem Schreiben an den Ministerrat 
(Beschluss Nr. P-223/2007 vom 16. Okto-
ber 2007) rügt der Verfassungsgerichtsprä-
sident schließlich die uneinheitliche Praxis 
der Umsetzung von Vorschriften, die die 
Kündigung von durch Minderjährigen 
abgeschlossenen Arbeitsverträgen nach 
Abschluss der Berufsausbildung bzw. die 
Kostenerstattung im Fall des Abbruchs 
zum Gegenstand haben. 

 Ausreisefreiheit 

Im Dezember 2007 informierte das Presse-
zentrum des Verfassungsgerichts über den 
Stand der Novellierung des Passrechts. 
Auf Antrag der Repräsentantenkammer 
der Nationalversammlung hatte das Ver-
fassungsgericht in einem Gutachten Be-
stimmungen des Gesetzes über das Ver-
fahren der Aus- und Einreise von Bürgern 
der Republik Belarus sowie der Ordnung 
und der Instruktion zur Ausfertigung der 
Ausreisedokumente im Hinblick auf den 
Genehmigungsvermerk in den Pässen, der 
für maximal fünf Jahre gilt und der eine 
Voraussetzung für die befristete Ausreise 
ist, als nicht in vollem Umfang verfas-
sungsmäßig erklärt. Die Grundlage dieses 
Vermerks beinhaltete § 5 dieses Reisege-
setzes, das sieben Gründe bezeichnet, 
derentwegen die Ausreise untersagt wer-
den kann. Dies gilt beispielsweise für Ge-
heimnisträger sowie Personen, gegen die 
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde 
oder die in einem Strafurteil verurteilt 
wurden.

Das Gericht hat diese Regeln, da die 
Verbotsgründe für die überwiegende 
Mehrheit der Bürger nicht zuträfen, für un-
verhältnismäßig erachtet. Das Gericht 
schlug vor, auf den Genehmigungsver-
merk in den Pässen zu verzichten und bis 
zum 31. Dezember 2005 ein Zentralregis-
ter zu etablieren, in dem die Betroffenen 
eingetragen werden. Diese Frist wurde 
vom Verfassungsgericht am 4. Oktober 
2005 bis zum Aufbau eines solchen Regis-
ters und damit auf unbestimmte Zeit ver 
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2526

25
 NRPARB Nr. 2, 4.1.2008. 

26
 Erlass Nr. 18 vom 11.1.2008 in NRPARB 

Nr.14 vom 16.1.2008, Pos. 1/9357. 

längert. Der Präsident hat allerdings durch 
Erlass Nr. 643 vom 17. Dezember 2007 
zwischenzeitlich angeordnet, dass die Päs-
se ab 1. Januar 2008 auch ohne Genehmi-
gungsvermerk gültig sind. Zugleich wurde
die Ordnung über die Datenbank bestätigt, 
in der die Personen festgehalten werden, 
deren Recht auf Ausreise beschränkt ist. 
Der Ministerrat wurde angewiesen, inner-
halb von zwei Monaten die zur Umsetzung 
des Erlasses erforderlichen Maßnahmen zu 
veranlassen. 

Wahl von Verfassungsrichtern 

Die zweite Parlamentskammer, der Rat der 
Republik, hat am 20. Dezember 2007 drei 
neue Verfassungsrichter gewählt (Isotko,
Rjabcev, igrinov)

25
. Verfassungsgerichts-

präsident Vasilevi wurde von Staatspräsi-
dent Lukašenko nach Ablauf der vom 
Verfassungsgerichtsgesetz vorgesehenen 
elfjährigen Amtszeit als Vorsitzender so-
wie als Richter des Verfassungsgerichts 
abberufen

26
.

Wolfgang Göckeritz 
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